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RS OGH 1980/1/30 3Ob657/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1980

Norm

JN §104 C

Rechtssatz

Ist das vom Beklagten unterfertigte Auftragsschreiben, das die Gerichtsstandsklausel enthält, auf einem Formular der

klagenden Partei geschrieben, so kann kein Zweifel daran bestehen, daß die klagende Partei durch die Bestätigung des

Auftrages die von ihr selbst vorgesehene Gerichtsstandsklausel akzeptierte (vgl Fasching I 504 ua).
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